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Prüfungsbescheinigung zum „Begleiteten Fahren ab 17 Jahre“

Vorbemerkungen:

Material: rosa Neobond-Papier

Abweichungen vom Muster sind zulässig, soweit Besonderheiten des Verfahrens, insbesondere der Einsatz

maschineller Datenverarbeitung, dies erfordern.

Name, Vorname

………………………………………………………………………………………..……………………

geboren am ………………… in ………………………………………………………………………..

ist berechtigt, Kraftfahrzeuge der Klassen B / BE*) / M / L / S zu führen.

1.
Schlüsselzahlen nach Anlage 9 der Fahrerlaubnis-Verordnung:
………………………………………………………………………….………………………………

2.
Weitere Auflagen:


Die Fahrerlaubnisinhaberin/Der Fahrerlaubnisinhaber darf bis zum…………………(Datum der Vollendung des 18. Lebensjahres) Kraftfahrzeuge der Klassen B und BE*) nur in Begleitung einer der nachfolgend benannten Personen führen:
a) (Name, Vorname, Geburtsdatum) …………………………………………………………….
b) (Name, Vorname, Geburtsdatum) …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
(ggf. weitere Personen)


Die Fahrerlaubnisinhaberin/Der Fahrerlaubnisinhaber darf nur von einer v. g. Person begleitet werden, wenn diese ihren Führerschein mitführt und an zur Überwachung des Straßenverkehrs berechtigte Personen auf Verlangen aushändigt.


Die Fahrerlaubnisinhaberin/Der Fahrerlaubnisinhaber darf Kraftfahrzeuge der Klassen B und BE*) nicht führen, wenn die begleitende Person 


1.
den Führerschein der Klasse B nicht mitführt,


2.
0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt,


3.
unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a des Straßenverkehrsgesetzes genannten berauschenden Mittels steht.


Eine Wirkung im Sinne der Nr. 3 liegt vor, wenn eine in der Anlage zu § 24a des Straßenverkehrsgesetzes genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird. Nr. 3 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

Fahrerlaubnisbehörde:

Führerscheinnummer:

Ort:

Ausgehändigt am……………………………(Datum)

(Stempel u. Unterschrift der Fahrerlaubnisbehörde)
(Unterschrift der Fahrerlaubnisinhaberin/
des Fahrerlaubnisinhabers)



*) Nichtzutreffendes streichen.
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